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12. Änderung des IX. Abschnitts der Satzung 

Der Senat der Medizinischen Universität Wien hat in der Sitzung am 26.1.2024 gemäß § 25 

Abs. 1 Z 1 auf Vorschlag des Rektorats (§ 22 Abs. 1 Z 1 UG) folgende Änderung im 

IX. Abschnitt der Satzung der Medizinischen Universität Wien (IX. Abschnitt – Richtlinien für 

akademische Ehrungen) beschlossen. 

(Eine konsolidierte Fassung der Satzung wird auf der Website der Medizinischen Universität 
Wien zur Verfügung gestellt.) 

 

In § 2 Z 3 wird lit. g eingeführt: 

g) Posthumes Doktorat 

§ 12 lautet: 

Posthumes Doktorat: 

Die Medizinische Universität Wien kann an Personen, die vom nationalsozialistischen Regime 

aus politischen Gründen, aus Gründen der Abstammung, Religion, Nationalität, sexuellen 

Orientierung, auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder auf Grund des 

Vorwurfes der sogenannten Asozialität verfolgt oder auf andere Weise Opfer typisch 

nationalsozialistischen Unrechts geworden sind oder das Land verlassen haben, um einer 

solchen Verfolgung zu entgehen und aus diesem Grund an der Erlangung des Doktorats der 

gesamten Heilkunde an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien gehindert wurden 

das Doktorat ohne Erfüllung der gesamten damals in den Studienvorschriften geforderten 

Studienleistungen ehrenhalber posthum verleihen. Voraussetzung ist, dass die Person in der 

Eigenschaft eines:einer ordentlichen Studierenden den überwiegenden Teil des Studiums der 

Humanmedizin und zwei der drei Rigorosen positiv absolviert hat und, dass nachweislich 

politische Gründe die Erlangung des Doktorates der gesamten Heilkunde unmöglich gemacht 

haben. 

Die bisherigen §§ 12 bis 17 samt Überschrift werden zu §§ 13 bis 18 samt Überschrift 

In § 17 lautet der erste Satz wie folgt: 

Ehrungen gemäß § 2 Z 1lit. a), Z 2, Z 3 lit. a) bis c), e), f) und g) und Z 5 erfolgen auf 

Vorschlag des Senats. 

 

 

Die Vorsitzende des Senats 

Maria Sibilia 

 


